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Monatsgespräch vom 09.10.2008 - Kernaussagen der Schulamtsleitung








Verbeamtungen


Es gibt keine eindeutig verbindliche  politische Beschlusslage zu Verbeamtungen von Lehrkräften im Land. Wenn es sachlich geboten ist, kann das Schulamt, u.  a. zur Personalbindung, Verbeamtungen durchführen. Aufgrund der Planstellensituation  kann jedoch nicht jeder, der verbeamtet werden will, auch verbeamtet werden. Ein Angebot für eine Verbeamtung wird vorrangig ausgebildeten Primarstufen- und Förderschullehrkräften unterbreitet. Angebote für Verbeamtungen werden den Kollegen schriftlich mitgeteilt.








Teilumsetzungen


Der PR kritisiert, dass die Anträge auf Teilumsetzungen (B-Lehrereinsätze) sehr spät vorgelegt wurden. 








Mehrarbeit


Der Leiter des Schulamtes konstatiert, dass die Anzahl der Instrumente, Unterrichtsausfall abzudecken, geringer geworden ist, da z. B.  die Möglichkeit der Aufstockung von tarifvertraglich abgesenkten Arbeitsumfängen („besondere regelmäßige Arbeitszeit“) nicht gegeben ist. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, besonders auch zur Anordnung und Abgeltung bzw. Vergütung von Mehrarbeit, wurden den Schulleitern in entsprechenden Beratungen mitgeteilt. Wenn es Unsicherheiten gibt, sollen sich die Schulleiter bzw. die Beschäftigten über die Schulleiter an das Schulamt wenden. Mehrarbeit ist ein Mittel, welches eingesetzt werden darf und auch muss, wenn es notwendig ist, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten.











